
  

ARBEITSZEITAUSHANG 
 

gemäß § 27 Abs. 2 KJBG 
 
    Firma   

 
Die nachstehende Festlegung der Normalarbeitszeit gilt für den Zeitraum 
 
  
 

 für alle Jugendlichen des Betriebes - 
 und für die Jugendlichen   

 
  
 
  
 
 
1. Beginn und Ende der Normalarbeitszeit 
 
Montag:   Donnerstag:   
 
Dienstag:   Freitag:   
 
Mittwoch:   Samstag:   
 
 
2. Ruhepausen (§ 15 KJBG) 
 
Die arbeitstäglichen Ruhepausen sind wie folgt festgelegt: 
 
von  bis   von   bis   
 
 
3. Wochenfreizeit (§ 19 KJBG) 
 
Die Wochenfreizeit dauert   Stunden. 
 
 
4. Wochenarbeitszeit 
 
Die Wochenarbeitszeit von somit   Stunden wird auch im „Jugend-
lichenverzeichnis“ (§ 26 Abs. 1 KJBG) erfasst. 
 
 
 


